
 

      
 

 
 
An die Vizerektorin/den Vizerektor für Lehre 
der Kunstuniversität Graz 

Über: Studien- und Prüfungsabteilung 
 
Antrag auf Erlass des Studienbeitrages 
nach § 75 Satzung der KUG sowie aufgrund des  
Ost-/Südosteuropaschwerpunkts der KUG 
 
Frist für die Einreichung:  Für Erlass Sommersemester: 15.11. bis 15.12. 
 Für Erlass Wintersemester: 15.04. bis 15.05. 
 
Familien- und Vorname der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
 
Staatsbürgerschaft 
 
 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 
 
 
 
Ich ersuche um Erlass des Studienbeitrages für das Wintersemester……………/ 
Sommersemester……………. 
 
Bezugsstudienjahr für die Leistungsfeststellung* 

 

Notendurchschnitt (besser/gleich 2,5) ECTS-Credits (mindestens 30) 

 
* Zur Berechnung des Notendurchschnittes werden alle Pflicht- und Wahlfächer des 
Bezugsstudienjahres (ausgenommen Lehrveranstaltungen „Mit Erfolg teilgenommen“) in 
Relation zu den Semesterstunden gesetzt (=Note mal SSt. der LV, diese Ergebnisse summieren, 
diese Summe dann durch die  Summe der SSt. der Lehrveranstaltungen dividieren). 
 
Zur Berechnung der ECTS-Credits werden alle an der KUG im Bezugsstudienjahr im 
Rahmen von ordentlichen Studien positiv absolvierten Lehrveranstaltungen herangezogen. 
 
Datumsgrenzen für das Wintersemester:  01.10. bis 28.02. (ggf. 29.02.), 
Datumsgrenzen für das Sommersemester: 01.03. bis 30.09. 
 
……………………………………………………………..................................................... 

Datum, Unterschrift der Antragsstellerin/des Antragsstellers 
 

Von der Studien- und Prüfungsabteilung auszufüllen 
Studiendauer vs. Toleranzzeit  
Abschluss im Bezugsstudienjahr (nicht schlechter als 3):  
Erlasstatbestände sind gegeben: □ JA                          □ NEIN    

 
 

Für die Vizerektorin/den Vizerektor für Lehre: 
 

□  genehmigt □  nicht genehmigt 
 
Graz, am ____________  _________________________________________ 

Matrikelnummer 

       
       


